
 

 

 

Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V. 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Ehrenamtliche und Helferkreise,  
 
heute möchten wir Sie gerne wieder über einige interessante Neuigkeiten informieren:  
 
1. Integrativer Kochtreff am Montag, 03.September 2018 in Würzburg  
Die Malteser Integrationslotsen und die ehrenamtliche Initiative „Über den Tellerrand Würzburg“ bieten 
einmal im Monat die Möglichkeit gemeinsam zu kochen und dann natürlich auch zu essen. Eingeladen 
sind alle. Jeder kann sich mit einem Beitrag seiner Wahl in die Spendenbox an den Kosten für das 
Essen beteiligen. Treffpunkt ist am Montag, den 03. September in der MS Zufriedenheit (Oskar 
Laredo-Platz 1, in der Rückseite des Kulturspeichers in Würzburg). Verbindliche Anmeldungen dieses 
Mal ausschließlich unter wuerzburg@ueberdentellerrand.org. Alle Informationen finden Sie bei 
Interesse auch im angehängten PDF 180903_ÜberdenTellerrand).  

 
 
2. Seminar "Aktuelle Entwicklungen im Flüchtlingsrecht" vom 21 bis 23. September 2018 auf 
der Frankenwarte in Würzburg 
Von Freitag, den 21. September bis Sonntag, den 23. Oktober 2018 lädt die Frankenwarte Akademie 
Würzburg ehrenamtlich Engagierte sowie alle interessierten Bürger zum Seminar " Aktuelle 
Entwicklungen ´im Flüchtlingsrecht" ein. Das Seminar möchte Sie mit Hintergrundinformationen zum 
Asylverfahren in Ihrem Engagement bestärken. Thematisiert werden unter anderem die im 
Koalitionsvertrag vereinbarten Veränderungen in der Flüchtlingspolitik, wie auch die Rechte 
unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge, der Familiennachzug und Abschiebungshindernisse. Das 
Seminar wird von verschiedenen Referenten der Fachkommission Asyl, von Amnesty International, 
und einer Mitarbeiterin des BAMF begleitet.  
Weitere Informationen zum Seminar und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie im angehängten 
PDF (1809_Seminar_Flüchtlingsrecht_FW).  

 
 
3. Zwei neue Newsletter der Kanzlei Haubner und Schank zu „Abschiebungen nach 
Afghanistan“ und zur „Aufenthaltserlaubnis gem. § 25a AufenthG für gut integrierte 
Jugendliche und Heranwachsende“ 
Die Kanzlei Haubner und Schank hat am 27. August 2018 zwei neue Newsletter veröffentlicht, die für 
viele Engagierte in der Flüchtlingshilfe möglicherweise von Interesse sind: 
 
Der erste Newsletter befasst sich mit Abschiebungen nach Afghanistan. Da bezüglich der 
Sammelabschiebungen von Afghanen momentan bei vielen Geflüchteten und Helferinnen und Helfern 
große Verunsicherung herrscht, wird erläutert, welche Gruppen nicht von Abschiebungen betroffen 
sind und deshalb beruhigt werden können. Gefährdete Personen wird geraten eine rechtliche 
Beratung in Anspruch zu nehmen, zudem wird im Newsletter auf weitere rechtliche Optionen und die 
Möglichkeit des politischen Engagements hingewiesen. Der Newsletter ist dieser E-Mail angehängt 
(PDF 180827_Haubner_Schank_Afghanistan). 
 
Der zweite Newsletter erläutert die Möglichkeit einer Aufenthaltserlaubnis nach §25a AufenthG. 
Demnach können Jugendliche oder Heranwachsende zwischen 14 und 21 Jahren, die sich seit vier 
Jahren ununterbrochen in der Bundrepublik aufhalten und aktuell geduldet oder noch im Verfahren 
sind, unter bestimmten Voraussetzungen eine Aufenthaltserlaubnis erhalten. Die genauen 
gesetzlichen Voraussetzungen werden im Newsletter erklärt (PDF 180827_Haubner_Schank_25a). 

 
 
4. Kurz und bündig: Fakten zur Asylpolitik 
In der aktuellen Debatte rund um die Asyl- und Integrationspolitik kann man leicht den Überblick über 
die Sachlage verlieren. Zahlen und Fakten werden von verschiedenen Seiten eingebracht, doch ohne 
den Gesamtzusammenhang zu kennen, sind diese oft nur schwer einzuordnen. Um dem 
entgegenzuwirken hat der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration die 
wichtigsten Informationen zum Thema kurz und bündig zusammengestellt. Darin enthalten ist eine 
Übersicht der wichtigsten Zahlen für das erste Halbjahr 2018 – u. a. zu Asylanträgen, 
Herkunftsländern, Schutzquoten oder der Aufenthaltsbeendigung. Zudem werden das Asylverfahren, 
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Die Gesellschaft für Politische Bildung e.V. 
veranstaltet in Kooperation mit Amnesty 


International vom 21. bis 23. September 2018 
in der Akademie Frankenwarte Würzburg ein 


Seminar zum Thema: 


                                                        W 3804 


Aktuelle Entwicklungen 


im Flüchtlingsrecht 
 
Im Koalitionsvertrag haben CDU, CSU und SPD 
zahlreiche Veränderungen in der Flüchtlingspoli-
tik vereinbart. Dieses Seminar informiert über 
die geplanten Änderungen und ihre Auswirkun-
gen auf das Asylverfahren und die Asylsuchen-
den. Daneben werden die Rechte unbegleiteter 
minderjähriger Flüchtlinge, der Familiennachzug 
und Abschiebungshindernisse behandelt. 


 


 


Alle Zimmer verfügen über Dusche, WC sowie Telefon mit Internet-
anschlussmöglichkeit. Empfang, Restaurant und ein Tagungsraum 
sind rollstuhlfreundlich erreichbar. Die Toiletten in Haus 1 sowie zwei 
Gästezimmer sind rollstuhlgerecht ausgestattet. Alle Gästezimmer 
sind Nichtraucher-Zimmer.  
 
Würzburg, 18.07.2018 
 
Mit freundlichen Grüßen 
von Ihrem Team der Akademie Frankenwarte  
 
 
Anmeldeabschnitt (per Fax / Post/ Mail) zusenden an:  
Akademie Frankenwarte, Seminarsekretariat Ulrike 
Schuhnagl, Leutfresserweg 81-83, 97082 Würzburg 


--------------------------------------------------------------------------- 


 Am Seminar W3804 “Flüchtlingsrecht“ vom 21. - 
23.09.2018 nehme ich teil. 


O ich möchte EZ  
O ich möchte DZ mit .................................................. 
O ich bin ai-Mitglied 
O ich möchte veganes Essen 
O ich möchte vegetarisches Essen 
 
 
____________________________________________________ 
(Name, Vorname)  
 
_____________________________________________________ 
(Straße und Hausnummer)  
 
_____________________________________________________ 
(PLZ, Ort)                                       (Bundesland)  
 
_____________________________________________________ 
(E-Mail)  
 
_____________________________________________________ 
(Telefon, tagsüber)  
 
_____________________________________________________ 
(Beruf)                                            (Geb.-Datum)  


O Ich willige ein, dass die Akademie Frankenwarte meine 
personenbezogenen Daten zum Zweck der Durchführung und Evalu-
ation der Veranstaltung für sich und ihre Zuwendungsgeber erheben, 
verarbeiten und nutzen darf. (Für die Teilnahme erforderlich) 
 


O Ich willige ein, dass die Akademie Frankenwar-
te/Gesellschaft für Politische Bildung e.V.,  meine Daten für Informa-
tionen über ihre Angebote und die der Friedrich-Ebert-Stiftung, mit 
der sie  eng kooperiert, verwenden darf. (Diese Einwilligung ist frei-
willig und kann jederzeit schriftlich widerrufen werden) 


 
____________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 


Anmeldehinweise und Teilnahmebedingungen 
Verbindliche Anmeldung: 
Bitte melden Sie sich unbedingt mit dem links angefügten Anmeldeab-
schnitt oder online unter www.frankenwarte.de/unser-
bildungsangebot/aktuell.html an und überweisen Sie die Teilnahme-
pauschale bis spätestens 3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn auf un-


ser Konto bei der: Sparkasse Mainfranken Würzburg 


IBAN DE85 7905 0000 0000 0611 76 


BIC BYLADEM1SWU 


mit Nennung Ihres Namens und der Veranstaltungsnummer W 3804. 
Ihre Anwesenheit ist während der gesamten Veranstaltungszeit Teil-
nahmevoraussetzung. 


Teilnahmepauschale: 


Die Teilnahmepauschale beträgt 120,00€. Für ai-Mitglieder beträgt die 


Teilnahmepauschale 80,00€, für Studierende und Schüler_innen 


60,00€ (bitte Studien-/Schulbescheinigung zusenden). 
Für Übernachtung im Zweibettzimmer und Verpflegung (ohne Geträn-
ke) in unserer Akademie entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. 


Bei Übernachtung im Einzelzimmer beträgt der Zuschlag 40,00€. Die 
Teilnahmepauschale ist unabhängig von der in Anspruch genommenen 
Leistung. 
Stornierung: 
Ihre Stornierung muss schriftlich per Brief, Fax (0931 / 80464-44) oder 


E-Mail (ulrike.schuhnagl@frankenwarte.de ) erfolgen. Erfolgt Ihre 
Absage bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn, entstehen 
Ihnen keine Kosten. Geht Ihre Absage später als zwei Wochen vor 
Veranstaltungsbeginn ein, berechnen wir eine Stornogebühr von 50% 
der Teilnahmepauschale. Um eine Stornogebühr zu vermeiden, besteht 
die Möglichkeit, eine_n geeignete_n Ersatzteilnehmer_in zu benennen. 
Bei Fernbleiben ohne vorherige Abmeldung bzw. Abmeldung erst am 
Anreisetag wird die volle Teilnahmepauschale in Rechnung gestellt. 


Ausfall des Seminars: 
Bei zu geringer Teilnahmezahl oder in Fällen höherer Gewalt behalten 
wir uns die Absage des Seminars vor. Wir werden Sie zum frühestmög-
lichen Zeitpunkt informieren und die Teilnahmepauschale zurückerstat-
ten. 


Anreisehinweise erhalten Sie im Internet unter www.frankenwarte.de 
oder wir senden sie Ihnen auf Wunsch gerne zu. 


Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung: 


Mit der Anmeldung zu unseren Veranstaltungen geben Sie Ihr Einver-
ständnis, dass wir Ihre personenbezogenen Daten zum Zweck der 
Durchführung und Evaluation der Veranstaltungen für uns und unsere 
Zuwendungsgeber, wie der Bundeszentrale für politische Bildung, er-
heben, verarbeiten und nutzen dürfen. Diese Daten werden ohne Ihre 
ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. 
 
Nur wenn Sie auch der Informationszusendung zugestimmt haben, 
nutzt die Akademie Frankenwarte/Gesellschaft für Politische Bildung 
e.V.  und die Friedrich-Ebert-Stiftung, mit der wir eng kooperieren, Ihre 
Daten für diesen Zweck. Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jeder-
zeit schriftlich widerrufen werden. 


 


 
 
 
 
 
 
 
 



http://www.frankenwarte.de/unser-bildungsangebot/aktuell.html
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Seminarteam Stephanie Böhm, Referentin, 
Akademie Frankenwarte, Würzburg 


 Wolfgang Grenz, Mitglied der 
ai-Fachkommission Asyl, Berlin 


 Cyrielle Fernandez, Verfahrensberate-
rin, Diakonie Potsdam 


 Tobias Wagner, Mitglied der ai-Fach- 
kommission Asyl für den Bereich Daten-
schutz, Köln 


  
 
 


 Freitag, 21.09.2018 
  
bis 17.45 h Anreise  
  
18.00 h Abendessen 
  
19.00 – 21.00 h Begrüßung 


Stephanie Böhm 
Vorstellungs- und Erwartungsrunde, 
Einführung in die Seminarthematik 


 Neues in der Flüchtlingspolitik - Was 
ändert sich durch den Koalitionsvertrag 
und den „Masterplan“? 


Wolfgang Grenz 
  


 Samstag, 22.09.2018 
  
ab 7.45 h Frühstück 
  
9.00 – 10.30 h Vorbereitung auf die Anhörung beim 


Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) 


Cyrielle Fernandez 
  
10.30 h Pause 
  
11.00 h Das Verfahren nach der Dublin-III-


Verordnung 
 Cyrielle Fernandez 
  
12.30 h Mittagessen 
  
14.00 – 16.00 h Aufenthaltsrechtliche Stellung vor, wäh-


rend und nach dem Asylverfahren 
 Cyrielle Fernandez 
  
16.00 h Pause 
  


16.30 – 18.00 h Datenschutzanforderungen in der Bera-
tung von Flüchtlingen 


 Tobias Wagner 
  
18.00 h  Abendessen 
  
19.00 – 21.00 h Gruppenarbeit zu einem Beispielsfall mit 


Originalunterlagen 
 Wolfgang Grenz 
  


 Sonntag, 23.09.2018 
  
ab 7.45 h Frühstück 
  
9.00 – 10.30 h Besprechung der Ergebnisse der Klein-


gruppen im Plenum 
 Wolfgang Grenz 


 
10.30 h Pause 
  
10.45 – 11.30 h Überblick über die aktuelle Asylrecht-


sprechung 
11.30 – 12.00 h Grundlagen des Einsatzes von Amnesty 


International für Flüchtlinge 
12.00 – 12.30 h Abschlussdiskussion, Seminarkritik 
 Wolfgang Grenz 
  
12.30 h Mittagessen, danach Abreise 
  
(Änderungen vorbehalten) 


 


Hinweis: Für eine sinnvolle Teilnahme am Seminar sind 


Gesetzestexte (z.B. Beck-Texte „Ausländerrecht“ 32. 


Auflage), Walhalla, Ausländerrecht, Migrations- und 


Flüchtlingsrecht, 2016/ I oder aktuelle Ausdrucke der 


Gesetze AsylG und AufenthaltG von der Seite 


www.gesetze-im-internet.de dringend erforderlich 
 


Sie sind herzlich zum Seminar eingeladen! 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Zielgruppe dieses Seminars:  
Am Thema interessierte Bürgerinnen und Bürger, insbeson-
dere ehrenamtlich/bürgerschaftlich in der Geflüchtetenarbeit 
Engagierte. 
 


Lernziele: 
Befähigung, sich differenziert an der öffentlichen Diskussion 
über den Themenkomplex Asyl, Menschenrechte und Flücht-
lingspolitik zu beteiligen.  
Erhöhung des eigenen gesellschaftspolitischen Engage-
ments in diesem Bereich. 
 


Zugänglichkeit:  
Das Seminar ist von der Akademie Frankenwarte allgemein 
für interessierte Bürgerinnen und Bürger offen, zusätzlich 
angeschrieben werden Personen in der Interessendatei der 
Akademie Frankenwarte.  
Darüber hinaus wird das Seminar öffentlich im Internet 
www.frankenwarte.de/unser-bildungsangebot/aktuell.html 
ausgeschrieben. 
 


Akademie Frankenwarte 
Leutfresserweg 81- 83 


97082 Würzburg 
Telefon: 0931 / 80464-0  (Zentrale) 


Sekretariat: 0931 / 80464-333 
e-mail: ulrike.schuhnagl@frankenwarte.de 


Fax: 0931 / 80464-44 
www.frankenwarte.de 


 



http://www.gesetze-im-internet.de/
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Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen. Freundschaft mit Sicherheit auch! 


In Kooperation mit „Über den Tellerrand“ (Würzburg) bieten die Malteser Integrationslotsen einmal 


im Monat die Möglichkeit des gemeinsamen Kochens an: Zusammen schnibbeln, zusammen 


kochen, zusammen essen und zusammen jede Menge Spaß haben! 


Am Ende des Abends kann jeder den Betrag, den er bereit ist zu geben, in eine Spendenbox stecken. 


Sollten darüber hinaus Kosten entstehen, springt der Malteser Integrationsdienst ein. 


Verbindliche Anmeldungen diese Mal ausschließlich unter wuerzburg@ueberdentellerrand.org. 


Wann:              am 03.09.2018 um 18:30 Uhr 


Wo:            MS Zufriedenheit, Oskar Laredo-Platz 1, 97080 Würzburg; 


Bushaltestelle: Kulturspeicher 


Wer:  Menschen aller Nationen und beider Geschlechter, die gerne 


kochen, essen und sich austauschen 


Wir suchen auch noch Menschen, die Lust haben als Malteser Integrationslotsen, an der 


Organisation der Kochabende mitzuwirken. 


Gerne dürfen Sie diese Einladung an mögliche interessierte TeilnehmerInnen weiterreichen.  


Integrativer Kochtreff am 03.09.2018 


Über den Tellerrand 



mailto:wuerzburg@ueberdentellerrand.org



CW_BotheTo
Dateianlage
180903_ÜberdenTellerand.pdf




 
 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Newsletter 27.08.2018 
 
 
Abschiebungen nach Afghanistan 
 
 
A. Vorbemerkungen 
 
Am Dienstag, den 14. August 2018, fand die letzte Sammelabschiebung von Afghanen 
statt. Die meisten Afghanen (51 von 69) wurden aus Bayern abgeschoben. Die 
bisherige Praxis der Bayerischen Staatsregierung, nur Straftäter, Gefährder und 
Personen, die nicht an ihrer Identitätsklärung mitwirken, abzuschieben, wurde beendet. 
Es kann in Bayern nun jeden männlichen volljährigen Afghanen treffen, der vollziehbar 
ausreisepflichtig ist, also auch Afghanen, die arbeiten, in Ausbildung sind (wenn sie 
keine Ausbildungsduldung haben), in einem laufenden Asylfolgeverfahren oder 
Asylfolgegerichtsverfahren sind, auch Personen, die schwer krank und in stationärer 
Behandlung sind, auch Personen, die Anträge an den Petitionsausschuss oder die 
Härtefallkommission gestellt haben, wenn dort noch nicht entschieden wurde. 
 
Seit der letzten Sammelabschiebung haben wir hier sehr viele Anrufe von stark 
beunruhigten Afghanen, die sich vor einer Abschiebung fürchten, überwiegend aber 
von Afghanen, die gar nicht vollziehbar ausreisepflichtig sind und deshalb nichts zu 
befürchten haben.  
Wir erleben auch, dass manche Haupt- und Ehrenamtliche Afghanen raten, sich vor 
und während des Abschiebungstages nicht in der Unterkunft aufzuhalten. Das kann 
sinnvoll sein für die tatsächlich von Abschiebung bedrohten Afghanen. Es wird aber 
teilweise auch Afghanen geraten, die gar nicht vollziehbar ausreisepflichtig und von 
Abschiebung gar nicht bedroht sind, so dass viele unnötig in Panik versetzt werden. 
 
Wir möchten Sie daher zunächst bitten, bei Fragen von Afghanen jeweils den 
konkreten Verfahrensstand zu erfragen und alle zu beruhigen, die gar nicht 
betroffen sind. 
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B. Beruhigung 
 
Bitte beruhigen Sie zunächst die folgenden Gruppen: 
 
Anerkannte Flüchtlinge (mit Fiktionsbescheinigung bzw. Aufenthaltserlaubnis gem. 
§°25 Abs. 2 Alt. 1 AufenthG)) müssen nicht befürchten, nach Ablauf ihres zunächst 
dreijährigen Aufenthaltes nach Afghanistan abgeschoben zu werden. Der Aufenthalt 
wird verlängert, ob befristet oder unbefristet hängt von den weiteren Voraussetzungen 
ab.  
 
Subsidiär Geschützte und Personen mit einem Abschiebungsverbot (mit 
Fiktionsbescheinigung bzw. Aufenthaltserlaubnis gem. § 25 Abs. 2 Alt 2 bzw. § 25 Abs. 
3 AufenthG) müssen ebenfalls nicht befürchten, nach Ablauf des zunächst einjährigen 
Aufenthaltes nach Afghanistan abgeschoben zu werden. Die Aufenthaltserlaubnis wird 
nach Ablauf des ersten Jahres in der Regel für zwei Jahre und dann für nochmal zwei 
Jahre erteilt. Nach 5 Jahren kann eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. 
 
Es ist möglich, dass ein einmal gewährter Schutzstatus widerrufen oder 
zurückgenommen wird, wenn die Voraussetzungen dafür nicht mehr vorliegen. Dafür 
muss das Bundesamt aber ein förmliches Verfahren einleiten und einen Bescheid 
erlassen, gegen den auch wieder geklagt werden kann.  
 
Asylsuchende im noch laufenden Verfahren (mit Aufenthaltsgestattung) haben 
nichts zu befürchten, solange ihr Asylverfahren noch läuft. Im laufenden Verfahren darf 
nicht abgeschoben werden, sondern erst, wenn ein negativer Bescheid des 
Bundesamtes zugestellt wurde und dieser bestandskräftig geworden ist. Gegen den 
Bescheid kann auch noch eine Klage erhoben werden.  
 
Im Erstverfahren abgelehnte Asylsuchende, die gegen den Bescheid Klage 
erhoben haben (weiterhin mit Aufenthaltsgestattung), haben nichts zu befürchten, 
solange das gerichtliche Verfahren noch läuft bis zur Rechtskraft eines ergangenen 
Urteils. Das Klageverfahren dauert derzeit durchschnittlich beim Verwaltungsgericht 
Regensburg ca. 1 bis 1,5 Jahre, beim Verwaltungsgericht München ca. 2 Jahre. 
 
Im Erstverfahren abgelehnte Asylsuchende, die ein negatives Urteil erhalten 
haben, gegen das ein Berufungszulassungsantrag gestellt wurde, haben weiterhin 
eine Aufenthaltsgestattung und sind ebenfalls nicht volllziehbar ausreisepflichtig, bis 
der Bayerische Verwaltungsgerichtshof im Berufungszulassungsverfahren entschieden 
hat. Diese Verfahren können gerade ein Jahr oder länger dauern. 
 
Unbegleitete Minderjährige werden nicht nach Afghanistan abgeschoben. Uns sind 
auch keine Abschiebungen von jungen Volljährigen bekannt, die noch in 
Jugendhilfeeinrichtungen leben. 
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Familien und Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern werden nicht nach 
Afghanistan abgeschoben. Es gab keine derartigen Abschiebungen und es wird auch 
keine geben. 
Es gibt allerdings viele falsche Gerüchte dazu. Dies liegt daran, dass es zum Teil 
Dublin-Abschiebungen (also nicht nach Afghanistan, sondern in andere Dublin-Staaten 
gegeben hat) und dass manche Familien freiwillig ausgereist sind. Außerdem gibt es 
für Familien immer noch negative BAMF-Bescheide, weil die Rechtsprechung 
bundesweit uneinheitlich ist. 
Diese Familien sollten allerdings einen positiven Bescheid des Bundesamtes erhalten, 
mit dem zumindest ein Abschiebungsverbot festgestellt wird. Nach der Rechtsprechung 
des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs ist für Familien mit minderjährigen Kindern in 
der Regel mindestens ein Abschiebungsverbot festzustellen. Leider erlässt das 
Bundesamt in letzter Zeit aber sehr viele falsche Bescheide. Dagegen sollte unbedingt 
Klage erhoben werden. Für Familien und Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern 
besteht aber auch unabhängig vom Ausgang des Asylverfahrens ein 
Abschiebungsstopp. 
 
Alleinstehende afghanische Frauen werden ebenfalls nicht abgeschoben, sondern 
erhalten in der Regel zumindest ein Abschiebungsverbot. Falls nicht, sollte gegen den 
Bescheid des Bundesamtes unbedingt Klage erhoben werden. 
 
Alle Afghan*innen, die bereits vier Jahre in der Bundesrepublik leben und entweder 
4 Jahre in die Schule gegangen sind oder bereits einen Schulabschluss erworben 
haben, können zwischen 14 und 21 Jahren eine Aufenthaltserlaubnis für gut 
integrierte Jugendliche und junge Heranwachsende beantragen (Minderjährige können 
darüber möglicherweise auch ihren Eltern und minderjährigen Geschwistern einen 
Aufenthalt verschaffen). Für die Aufenthaltserlaubnis muss ein Pass vorgelegt werden, 
deshalb sollte vorher sicherheitshalber eine anwaltliche Beratung erfolgen. 
Näheres dazu erfahren Sie in unserem nächsten Newsletter. 
 
Alle Afghan*innen, die sich bereits in einer qualifizierten beruflichen Ausbildung 
befinden, haben Anspruch auf eine Ausbildungsduldung und können in dieser Zeit nicht 
abgeschoben werden. Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung können sie eine 
Aufenthaltserlaubnis erhalten. 
Es gibt allerdings immer mehr Probleme bei der Erteilung der Arbeitserlaubnisse, der 
Ausbildungsduldungen und der anschließenden Aufenthaltserlaubnisse. Afghanen in 
beruflichen Ausbildungen sollten sich daher unbedingt beraten lassen, wie es jeweils 
weiter geht. 
 
 
C. Gefährdete Personen 
 
Von Abschiebung bedroht sind nur männliche alleinstehende volljährige Afghanen, die 
bereits vollziehbar ausreisepflichtig sind. 
Manche von ihnen denken gar nicht an eine bevorstehende Abschiebung, weil sie 
bereits Arbeit und eine private Wohnung haben und nicht mehr gut vernetzt sind. 
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Eine Arbeitsstelle und eine private Wohnung verleihen aber grds. kein 
Aufenthaltsrecht. 
 
Alle Afghanen, die körperlich und psychisch schwer krank sind (insbesondere wenn die 
Arbeitsfähigkeit/körperliche Belastbarkeit stark eingeschränkt ist), haben grds. gute 
Chancen im Asylverfahren bzw. Asylfolgeverfahren. Sie benötigen allerdings oft Hilfe 
bei der Organisation von Arztterminen und geeigneten ärztlichen Attesten. 
 
Diese Afghanen sollten unbedingt eine rechtliche Beratung in Anspruch nehmen, um 
weitere Maßnahmen, z.B. einen Asylfolgeantrag, abzuklären und vorzubereiten. 
 
Bitte raten Sie also allen im Asylverfahren bereits rechtskräftig abgelehnten, 
vollziehbar ausreisepflichtigen Afghanen zu einer qualifizierten rechtlichen 
Beratung über die Möglichkeiten, den Aufenthalt weiterhin zu sichern. 
 
Die nächste Möglichkeit dazu gibt es bei uns in der Kanzlei für Leute, die noch nicht 
Mandanten sind, in der kostenlosen Sprechstunde am Montag, den 03. September 
2018 zwischen 15.00 und 17.00 Uhr, Anmeldung nicht erforderlich, bitte nur für 
Leute aus Niederbayern und den Landkreisen Mühldorf und Altötting. Wer hier zur 
Beratung kommt und noch nicht Mandant ist, sollte bitte alle vorhandenen Unterlagen 
mitbringen (Protokoll Anhörung, Bescheid BAMF, Klage, Urteil usw.), egal wie alt sie 
schon sind. 
Bitte schicken Sie keine Leute in unsere Sprechstunde, die bereits in einer 
anderen Kanzlei anwaltlich vertreten werden! Sie können dort einen Termin 
vereinbaren. 
 
Bei allen Fragen rund um das Thema Abschiebungen nach Afghanistan können Sie 
auch den Bayerischen Flüchtlingsrat anrufen. Auf der Website des Bayerischern 
Flüchtlingsrates finden Sie außerdem viele weitere Informationen, auch in Dari und 
Pashto. 
https://www.fluechtlingsrat-bayern.de/informationen.html 
 
Weitere Informationen finden Sie auch auf der Website von Pro Asyl 
https://www.proasyl.de/news/abschiebungen-nach-afghanistan-
bleibeperspektiven-nutzen/ 
 
 
D. Möglichkeiten, den Aufenthalt weiterhin zu sichern 
 
Asylfolgeantrag 
Antrag an die Härtefallkommission 
Petition 
Kirchenasyl 
 
Wer sich in einem Folgeverfahren befindet, soll nach den bisherigen Entscheidungen 
des Bundesverfassungsgerichtes nicht vor einer Entscheidung über den Antrag 
abgeschoben werden. Das Folgeverfahren sollte dann allerdings mit einer anwaltlichen 
Vertretung verbunden werden, damit im Notfall auch ein Eilantrag noch rechtzeitig 
gestellt werden kann. Der Folgeantrag muss (in der Regel) persönlich bei der 
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Außenstelle des Bundesamtes gestellt werden und sollte gleich gut begründet werden 
(z.B. mit Veränderungen der familiären Situation in Afghanistan, Veränderungen der 
Sicherheitslage im Herkunftsgebiet, persönlichen Veränderungen: Erkrankungen, 
Konversion usw.). 
 
Das Bundesamt entscheidet über Asylfolgeanträge mittlerweile sehr schnell, binnen 
weniger Wochen. Gegen einen negativen Bescheid kann dann geklagt werden. Die 
Klage im Folgeverfahren hat keine aufschiebende Wirkung, ein Eilantrag muss gestellt 
werden. 
 
 
E. Gegenwehr bei Abschiebungen 
 
Auf der Website des Bayerischen Flüchtlingsrates finden Sie Informationen dazu, wie 
man sich gegen eine unmittelbar bevorstehende Abschiebung auch am Flughafen und 
noch im Flugzeug erfolgreich wehren kann. Bitte geben Sie diese Informationen an 
betroffene Personen weiter! 
https://www.fluechtlingsrat-bayern.de/material-507.html 
 
Weitere Informationen finden Sie auch unter: 
http://taz.de/Abschiebungen-verhindern/%215519822/ 
 
 
F. Politisches Engagement 
 
Die Abschiebungen nach Afghanistan sind eine politische Entscheidung. Die 
Behauptung, es gebe sichere Gebiete, in die abgeschoben werden kann, ist zwar auch 
unter Politiker*innen umstritten, wird aber vom Bundesinnenminister und einem Teil 
seiner Länderkolleg*innen vertreten. Mit den Abschiebungen soll außerdem ein starkes 
Signal nach Afghanistan gesendet werden: Ihr braucht  nicht mehr hierher zu fliehen, 
Ihr bekommt hier keinen Schutz, Ihr werdet sowieso nur wieder abgeschoben!  
Deshalb ist die große mediale Öffentlichkeit erwünscht, sie bietet aber auch Chancen, 
die reale Situation in Afghanistan darzustellen. 
 
Wenn Sie gegen diese Politik einschreiten möchten, üben Sie politischen Druck 
aus (z.B. Kontakt zum örtlich zuständigen Abgeordneten mit Hinweis auf die nächsten 
Wahlen, Parteiaustritt oder -drohung damit, Niederlegung von Parteiämtern oder 
Drohung damit, Organisation von Protesten, Demonstrationen usw., Zeichnung von 
Petitionen/Protestpostkarten/Protestemails, verfügbar z.B. bei Pro Asyl). 
 
Wir finden insbesondere die Banner-Aktion des Bayerischen Flüchtlingsrates sehr 
gut. Wir hängen (wie viele andere) jeden Monat am Tag der Sammelabschiebung das 
große Banner an die Kanzleihauswand. 
Wenn Sie auch mitmachen möchten: 
https://afghanistan.not-safe.de/index.php/mitmachen/ 
Fotos machen und an den Flüchtlingsrat schicken! 
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Newsletter 27.08.2018 
 
 
Aufenthaltserlaubnis gem. § 25a AufenthG für gut integrierte Jugendliche und 
Heranwachsende 
 
 
Es hat sich herumgesprochen, dass es für manche Geflüchtete nach 4 Jahren in 
Deutschland möglich ist, eine Aufenthaltserlaubnis zu erhalten. Leider sind die weiteren 
Voraussetzungen häufig nicht bekannt und die Gerüchteküche tobt (wie so oft), so 
dass wir viele Anfragen bekommen: Ich bin 4 Jahre hier, bekomme ich jetzt einen 
Aufenthalt? 
 
Da Sie in der Praxis ebenfalls mit dieser Frage konfrontiert sein werden, möchten wir 
Sie hiermit über die genauen gesetzlichen Voraussetzungen für dieses 
Aufenthaltsrecht informieren: 
 
 
1. 
Die Antragsteller müssen sich seit 4 Jahren ununterbrochen in der Bundesrepublik 
aufhalten (gestattet, geduldet, erlaubt). Entscheidend ist also in der Regel das 
Einreisedatum. Bei Asylsuchenden steht dies meistens im Bescheid des Bundesamtes. 
Wenn das Einreisedatum nicht bekannt ist oder nicht nachgewiesen werden kann, kann 
auf das Datum der Asylantragstellung abgestellt werden. 
Der Antrag auf die Aufenthaltserlaubnis kann schon eher gestellt werden. Die 4 Jahre 
müssen erst im Zeitpunkt der Entscheidung der Ausländerbehörde verstrichen sein. 
 
2. 
Die Antragsteller müssen Jugendliche oder Heranwachsende sein, d.h. sie müssen 
zwischen 14 und 21 Jahre alt sein. Für Jüngere oder Ältere kommt diese 
Aufenthaltserlaubnis nicht in Betracht, d.h.: Wer nach 4 Jahren Aufenthalt in der 
Bundesrepublik noch nicht 14 Jahre alt ist, muss noch warten. Wer nach 4 Jahren 
Aufenthalt bereits über 21 Jahre alt ist, kann den Antrag nicht mehr stellen. 
Der Antrag muss vor Vollendung des 21. Lebensjahres gestellt werden. 
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3. 


Die Aufenthaltserlaubnis wird nur Geduldeten erteilt, d.h. wer bereits eine 
Aufenthaltserlaubnis (aus anderen Gründen, z.B. wegen eines Schutzstatus im 
Asylverfahren) hat oder wer noch im laufenden 
Asylverfahren/Asylgerichtsverfahren, also noch gestattet ist, kann die 
Aufenthaltserlaubnis nicht erhalten. 
 
Auch Personen, die bereits eine Ausbildungsduldung erhalten haben, können bereits 
während ihrer Ausbildung die Aufenthaltserlaubnis nach § 25a AufenthG beantragen 
und müssen nicht bis zum Ende ihrer Ausbildung warten. 
 
Für Personen im noch laufenden Asylverfahren/Asylgerichtsverfahren kann es 
sinnvoll sein, den Asylantrag oder die Asylklage zurückzunehmen. Sie sind dann 
geduldet und können die Aufenthaltserlaubnis nach § 25a beantragen. Dies sollte 
insbesondere erwogen werden, wenn die Personen bald 21 Jahre alt werden und 
die Erfolgsaussichten im Asylverfahren gering sind. 
Eine Rücknahme des Asylantrages oder der Asylklage sollte aber nur nach einer 
intensiven anwaltlichen Beratung erfolgen oder wenn die Ausländerbehörde die 
Erteilung des § 25a bei Rücknahme des Asylantrages zugesagt hat, weil alle 
gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. 
 
4. 
Die Antragsteller müssen entweder 


• 4 Jahre erfolgreich 
eine Schule besucht haben (Mittelschule reicht, „erfolgreich“ beinhaltet keine 
besonders guten Noten, die Versetzung reicht) oder 


• bereits einen 
anerkannten Schulabschluss erworben haben (einfacher bestandener 
Mittelschulabschluss reicht. Dieser wird oft nach den 2 Berufsschuljahren im 
Abschlusszeugnis bestätigt.) oder 


• einen anerkannten 
Berufsabschluss erworben haben 


 
5. 
Es muss gewährleistet sein, dass sich die Antragsteller aufgrund ihrer bisherigen 
Ausbildung und Lebensverhältnisse in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik 
Deutschland einfügen werden, d.h. eine positive Integrationsprognose ist 
erforderlich. Hier können alle erheblichen Straftaten schaden, wenn sie eine positive 
Prognose ausschließen. 
 
6. 
Es dürfen keine konkreten Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Antragsteller sich 
nicht zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik bekennen. 
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Außerdem gelten die allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen für 


Aufenthaltserlaubnisse: 


 
7. 
Für diese Aufenthaltserlaubnis benötigt man einen gültigen Nationalpass. Ohne Pass 
wird die Aufenthaltserlaubnis nicht erteilt. 
Der Antrag kann noch ohne Pass gestellt werden mit der Erklärung, dass der Pass nun 
beantragt und so schnell wie möglich nachgereicht wird. 
 
8. 
Der Lebensunterhalt muss grundsätzlich gesichert sein. 
Solange sich die Antragsteller aber noch in einer schulischen oder beruflichen 
Ausbildung oder in einem Studium befinden, schließt die Inanspruchnahme 
öffentlicher Leistungen die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nicht aus. 
Das bedeutet, die Antragsteller müssen entweder arbeiten und den vollen 
Lebensunterhalt (ohne Inanspruchnahme ergänzender Sozialleistungen) selbst 
verdienen oder sie müssen sich noch in einer Ausbildung/Schule/Studium befinden. 
 
Wer gerade beschäftigungslos/erwerbslos ist (z.B. weil die Schule beendet ist oder 
keine Arbeitserlaubnis erteilt wird), kann die Aufenthaltserlaubnis nicht erhalten. Wir 
raten hier dazu, Arbeit oder eine betriebliche Ausbildung zu suchen, die Schule 
fortzusetzen oder auch mit einer schulischen Ausbildung zu beginnen. 
 
9. 
Versagensgründe: 
Die Aufenthaltserlaubnis wird nicht erteilt, wenn die Abschiebung aufgrund eigener 
falscher Angaben oder aufgrund seiner Täuschung über die Identität oder 
Staatsangehörigkeit ausgesetzt ist. Falsche Angaben oder Täuschungen der Eltern 
schaden hier nicht. 
 
10. 
Erteilung und Verlängerung: 
Die Aufenthaltserlaubnis kann längstens für 3 Jahre erteilt und verlängert werden. Eine 
Niederlassungserlaubnis (unbefristete Aufenthaltserlaubnis) wird nach den allgemeinen 
Voraussetzungen erteilt.  
Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit. 
Der Antrag ist bei der zuständigen Ausländerbehörde zu stellen. 
 
11. 
Familiennachzug: 
Der Familiennachzug richtet sich nach den allgemeinen Voraussetzungen. 
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12. 


Eltern und minderjährige Geschwister: 
Unter bestimmten Voraussetzungen können auch die im Bundesgebiet befindlichen 
Eltern und minderjährigen Geschwister eines minderjährigen Inhabers einer 
Aufenthaltserlaubnis nach § 25a eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25a AufenthG 
erhalten. 
 
13. 
Gesetzeswortlaut: 
 
§ 25a Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten Jugendlichen und Heranwachsenden 
 
(1) Einem jugendlichen oder heranwachsenden geduldeten Ausländer soll eine 
Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn  
1. 


er sich seit vier Jahren ununterbrochen erlaubt, geduldet oder mit einer 
Aufenthaltsgestattung im Bundesgebiet aufhält, 


2. 
er im Bundesgebiet in der Regel seit vier Jahren erfolgreich eine Schule besucht 
oder einen anerkannten Schul- oder Berufsabschluss erworben hat, 


3. 
der Antrag auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis vor Vollendung des 21. 
Lebensjahres gestellt wird, 


4. 
es gewährleistet erscheint, dass er sich auf Grund seiner bisherigen Ausbildung und 
Lebensverhältnisse in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland 
einfügen kann und 


5. 
keine konkreten Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Ausländer sich nicht zur 
freiheitlichen demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland 
bekennt. 
 


Solange sich der Jugendliche oder der Heranwachsende in einer schulischen oder 
beruflichen Ausbildung oder einem Hochschulstudium befindet, schließt die 
Inanspruchnahme öffentlicher Leistungen zur Sicherstellung des eigenen 
Lebensunterhalts die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nicht aus. Die Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis ist zu versagen, wenn die Abschiebung aufgrund eigener falscher 
Angaben des Ausländers oder aufgrund seiner Täuschung über seine Identität oder 
Staatsangehörigkeit ausgesetzt ist. 
 
(2) Den Eltern oder einem personensorgeberechtigten Elternteil eines minderjährigen 
Ausländers, der eine Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 besitzt, kann eine 
Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn  
1. 


die Abschiebung nicht aufgrund falscher Angaben oder aufgrund von Täuschungen 
über die Identität oder Staatsangehörigkeit oder mangels Erfüllung zumutbarer 
Anforderungen an die Beseitigung von Ausreisehindernissen verhindert oder verzögert 
wird und 


2. 
der Lebensunterhalt eigenständig durch Erwerbstätigkeit gesichert ist. 
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Minderjährigen Kindern eines Ausländers, der eine Aufenthaltserlaubnis nach Satz 1 
besitzt, kann eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn sie mit ihm in familiärer 
Lebensgemeinschaft leben. Dem Ehegatten oder Lebenspartner, der mit einem Begünstigten 
nach Absatz 1 in familiärer Lebensgemeinschaft lebt, soll unter den Voraussetzungen nach 
Satz 1 eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. § 31 gilt entsprechend. Dem minderjährigen 
ledigen Kind, das mit einem Begünstigten nach Absatz 1 in familiärer 
Lebensgemeinschaft lebt, soll eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. 
 
(3) Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 2 ist ausgeschlossen, wenn der 
Ausländer wegen einer im Bundesgebiet begangenen vorsätzlichen Straftat verurteilt wurde, 
wobei Geldstrafen von insgesamt bis zu 50 Tagessätzen oder bis zu 90 Tagessätzen wegen 
Straftaten, die nach diesem Gesetz oder dem Asylgesetz nur von Ausländern begangen 
werden können, grundsätzlich außer Betracht bleiben. 
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Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V. 

Regelungen für den Zugang zu Bildung und Arbeit für Flüchtlinge, sowie die Grundlagen europäischer 
Asylpolitik erklärt. Sie finden das „Kurz und bündig“ im Anhang dieser E-Mail (PDF 
SVR_Fakten_zur_Asylpolitik). 

 
 
5. „Fachlichkeit statt Diffamierung – Minderjährige brauchen Hilfe… keine Ausgrenzung!“ 
„Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind in erster Linie Kinder, ihr Schutz und ihre Förderung 
obliegt der Kinder- und Jugendhilfe. Jede rechtliche Konstruktion, die das in Frage stellt, jede 
Forderung, die ordnungspolitische Interessen über die Rechte von Kindern stellt, lehnen wir ab.“ So 
beginnt der Appell, den zahlreiche Organisationen der Jugendhilfe, der freien Wohlfahrtspflege und 
verschiedener Menschenrechtsorganisationen veröffentlicht haben. Sie fordern bei künftigen 
Gesetzesvorhaben eine sachliche und fachlich basierte Diskussion. Den ganzen Appell finden Sie 
angehängt (PDF 180822_Appell_Jugendhilfe). 

 
 
6. In eigener Sache: Erreichbarkeit vom 4. bis zum 9. September 2018 
Vom 4. September bis zum 9. September 2018 ist in der Ehrenamtskoordination der 
Flüchtlingshelferkreise leider niemand erreichbar. Ab Montag, den 10. September können wir Ihre 
Anfragen und Anliegen aber wieder entgegennehmen. Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
 
Bitte melden Sie sich jederzeit gerne bei Fragen und Anregungen.  
Wir wünschen Ihnen schon jetzt ein schönes Wochenende und weiterhin viel Kraft für Ihr großartiges 
Engagement.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Tobias Goldmann  Tobias Bothe 
 
Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V. 
Ehrenamtskoordination Flüchtlingshelferkreise 
Randersackerer Straße 25 
97072 Würzburg 
 




 


 
1 


1. Flucht und Asyl 


Ende 2017 waren weltweit 68,5 Millionen Menschen auf der Flucht. Der Großteil flieht innerhalb des eigenen 


Landes (40 Millionen, sog. Binnenvertriebene). 19,9 Millionen Menschen halten sich als Flüchtlinge in an-
deren Ländern auf.1 Fast neun von zehn Flüchtlingen (85 %) leben laut dem Hohen Flüchtlingskommissariat 


der Vereinten Nationen (UNHCR) in Entwicklungsländern. Nur ein kleiner Teil flieht nach Europa: 2017 


wurden in der Europäischen Union (EU) rund 650.000 Asylanträge gestellt – davon etwa ein Drittel in 


Deutschland. 


Ab dem Frühjahr 2015 nahm die Zahl der in Europa ankommenden Flüchtlinge stark zu. Zu den Gründen 


zählen die andauernden Kriege in Syrien und dem Irak, Konflikte in Zentralafrika und Krisen andernorts 
(akute Fluchtursachen), aber auch die demografische Entwicklung, der Klimawandel oder Armut (struktu-


relle Fluchtursachen). Viele Menschen fliehen zunächst in nahegelegene Länder: Weltweit halten sich daher 
die meisten Flüchtlinge in der Türkei, in Pakistan, Uganda, im Libanon und im Iran auf. Weil die Fluchtur-


sachen andauern und sich die Lebensbedingungen auch in den Zufluchtsregionen verschlechtert haben, 


setzen einige ihre Flucht von dort nach Europa fort. Einer der wichtigsten Zugangswege nach Mitteleuropa 
führte über Griechenland und die Staaten des Balkans. Nachdem diese sog. Balkanroute im Frühjahr 2016 


geschlossen worden und im März 2016 das EU-Türkei-Abkommen in Kraft getreten ist, kamen weniger 
Flüchtlinge über die Ägäis.2 Während 2015/2016 vor allem Asylsuchende aus Syrien, Staaten des Westbal-


kans, Afghanistan und dem Irak stammten, gelangen über die zentrale und westliche Mittelmeerroute nun 


vor allem Asylsuchende aus Ländern der Sub-Sahara nach Europa. Ihre Anerkennungschancen liegen mehr-
heitlich deutlich unter denen der Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien oder dem Irak. Im ersten Halbjahr 


2018 erreichten mehr als 16.000 Personen Italien auf dem Seeweg, 80 Prozent weniger als im Vergleichs-
zeitraum 2017. Dagegen kamen in Spanien über 15.000 Personen an, im Vergleich zu etwa 6.500 zwischen 


Januar und Juni 2017.  


 


                                                
1 Der Begriff „Flüchtling“ ist völkerrechtlich in der Genfer Flüchtlingskonvention definiert und umfasst nur solche Per-
sonen, die sich außerhalb ihres Herkunftslandes befinden und aus bestimmten Fluchtgründen nicht in dieses zurück-
kehren können. Wer sich also noch im eigenen Land befindet, ist völkerrechtlich gesehen kein Flüchtling. Zu den 
weltweit 19,9 Millionen Flüchtlingen unter UNHCR-Mandat kommen noch 5,4 Millionen palästinensische Flüchtlinge 
hinzu, die nicht unter UNHCR-Mandat stehen, sowie 3,1 Millionen Asylsuchende, über deren Anträge noch nicht ent-
schieden wurde. 
2 Zur EU-Türkei-Erklärung s. Pressemeldung des Europäischen Rats (18.03.2016) sowie SVR: Chancen in der Krise. 


Zur Zukunft der Flüchtlingspolitik in Deutschland und Europa. Jahresgutachten 2017, Berlin, 46–59. 


Fakten zur Asylpolitik 


1. Halbjahr 2018 
 


 


28. August 2018, aktualisierte Fassung 



http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
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2. Asyl in Deutschland: Strukturdaten 


Der Jahresbericht 2017 des UNHCR führt Deutschland als sechstgrößtes Aufnahmeland für Flüchtlinge welt-
weit auf. Im ersten Halbjahr 2018 haben 81.765 Personen erstmalig einen Asylantrag gestellt. Damit ging 


die Zahl der Asylanträge im Vergleich zum ersten Halbjahr 2017 um etwa 19 Prozent zurück. Grund für die 
sinkenden Zahlen sind vor allem die zuvor genannte EU-Türkei-Erklärung und die Grenzschließungen auf 


der Balkanroute.  


 


 


Aufgrund des hohen Flüchtlingszuzugs in den Jahren 2015 und 2016 konnten viele Asylsuchende erst 
verspätet einen Asylantrag stellen (s. Abbildung).3 Seitdem haben sich die Verfahrensabläufe weitgehend 


normalisiert, und die Zahlen der Asylsuchenden entsprechen nahezu denen der Antragstellenden.  


2.1 Geschlecht und Alter der Schutzsuchenden 
Weltweit sind genauso viele Frauen wie Männer auf der Flucht. In Deutschland sind derzeit drei von fünf 
Personen, die sich um Asyl bewerben, Männer (57,5 %). Um Deutschland zu erreichen, muss aus vielen 


Ländern ein langer und zum Teil gefährlicher Weg zurückgelegt werden. Diese Reise treten vor allem Män-
ner und jüngere Menschen an. Drei Viertel der Asylbewerber und Asylbewerberinnen in Deutschland sind 


unter 30 Jahre alt (74,5 %); etwas weniger als die Hälfte ist minderjährig (47,1 %). Nur ein sehr geringer 
Teil ist über 65 Jahre alt (0,6 %). Im Jahr 2017 stellten 9.084 (2016: 35.939) unbegleitete Minderjährige 


in Deutschland einen Asylerstantrag. Die Altersstruktur zeigt klar, dass dem Bildungs- und Ausbildungssys-


tem eine Schlüsselrolle bei der Integration der Flüchtlinge, die länger bleiben werden, zukommt. 


2.2 Schutzquoten 
Die Gesamtschutzquote4 für alle Herkunftsländer lag zwischen Januar und Juni 2018 bei 31,7 Prozent und 


damit 13 Prozentpunkte niedriger als im ersten Halbjahr 2017. 36,1 Prozent der Asylanträge wurden im 


laufenden Jahr abgelehnt; 32,2 Prozent haben sich ohne Entscheidung erledigt, da entweder der Antrag 
zurückgezogen wurde oder Deutschland nicht für die Bearbeitung zuständig war (s. 3.3 zu Dublin). Rechnet 


man diese Fälle heraus, liegt die Schutzquote bei 46,75 Prozent (‚bereinigte Gesamtschutzquote‘); Mitte 
2017 hatte sie noch bei 53,3 Prozent gelegen. Die gesunkene Gesamtschutzquote kann auf die sinkende 


                                                
3 Die Zahl der Asylgesuche erfasst den Zugang asylsuchender Personen; die Zahl der Asylanträge bezieht sich auf die 
tatsächlich gestellten Anträge.  
4 Die sog. Gesamtschutzquote berechnet sich aus den verschiedenen Schutzarten. Sie besteht aus der Summe der 
Asylanerkennungen, der Gewährungen von Flüchtlingsschutz und subsidiärem Schutz sowie der Feststellungen eines 
Abschiebeverbotes bezogen auf die Gesamtzahl der Entscheidungen im entsprechenden Zeitraum. 
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Zahl der Asylsuchenden aus Syrien zurückgeführt werden. Zudem sind auch die Schutzquoten für die Top-
Fünf-Herkunftsländer insgesamt gesunken. In der öffentlichen Debatte wird vor allem die ungeachtet der 


schlechten Sicherheitslage im Land stetig sinkende 
Schutzquote für Asylsuchende aus Afghanistan kontro-


vers diskutiert.  


Unter den Asylbewerbern und Asylbewerberinnen in 


Deutschland sind seit 2012 viele syrische Flüchtlinge, die 
vor dem anhaltenden Bürgerkrieg in ihrer Heimat flohen. 


Trotz sinkender Tendenz wurden zwischen Januar und 
Juni 2018 26,4 Prozent der Asylerstanträge in Deutsch-


land von Syrerinnen und Syrern gestellt. Die nächstgröß-
ten Gruppen der Asylsuchenden kamen aus dem Irak 


und Nigeria (10,1 % bzw. 7,0 % der Erstanträge).  


Mit fast 78 Prozent erhielt der größte Teil der syrischen 


Schutzsuchenden einen Schutzstatus (s. 3.1) in Deutsch-
land. Die bereinigte Gesamtschutzquote für Syrerinnen 


und Syrer liegt bei 99,7%. Dies bedeutet, dass nur ein 
minimaler Anteil ihrer Asylanträge abgelehnt wird. Ein 


Teil der Anträge hat sich anderweitig erledigt (z. B. 


durch ein Dublin-Verfahren, s. 3.3). 


Der Anteil der Asylbewerber und Asylbewerberinnen aus 


dem Westbalkan, von denen meist weniger als ein Pro-


zent einen Schutzstatus erhalten, ist seit Herbst 2015 
deutlich gesunken. Keines der entsprechenden Länder befindet sich mehr unter den Top-Zehn-Herkunfts-


ländern. Dies kann u. a. damit in Zusammenhang gebracht werden, dass Albanien, Kosovo und Montenegro 
in dieser Zeit zu sicheren Herkunftsländern erklärt wurden (nachdem Serbien, Mazedonien und Bosnien-


Herzegowina bereits 2014 so klassifiziert wurden) und die Asylverfahren zügiger abgeschlossen werden 
können. Seit 1. November 2015 haben Personen aus dem Westbalkan zudem befristet bis Ende 2020 die 


Möglichkeit, in Deutschland eine Erwerbstätigkeit auf Basis von § 26 der Beschäftigungsverordnung aufzu-


nehmen. Voraussetzung für die Aufenthaltserlaubnis ist ein gültiger Arbeitsvertrag und eine bestandene 
Vorrangprüfung. Zusätzlich dürfen in den letzten 24 Monaten keine Leistungen nach dem Asylbewerber-


leistungsgesetz bezogen worden sein. 


2.3 Aufenthaltsbeendigung 
Für die Aufenthaltsbeendigung sind die Ausländerbehörden der Länder zuständig; dabei soll die sog. frei-
willige Rückkehr Vorrang vor einer Abschiebung haben. Die Zahl der zurückgeführten Personen (Abschie-


bungen und Zurückschiebungen zusammengefasst) lag im ersten Halbjahr 2018 bei 13.362 (Januar-De-
zember 2017: 25.673; 2016: 26.654; 2015: 22.369). Die Zahl der freiwilligen Ausreisen über das Rückkehr-


Förderprogramm „REAG“/„GARP“5 belief sich im ersten Halbjahr 2018 auf 8.952 (Januar-Dezember 2017: 


29.587; 2016: 54.069). Die häufigsten Ziel- bzw. Rückkehrländer für freiwillig Ausreisende 


(„REAG“/„GARP“-Programm) waren Irak, Albanien und Mazedonien.  


3. Das Asylverfahren in Deutschland 


Bei oder nach der Einreise müssen sich Asylsuchende bei einer staatlichen Stelle registrieren lassen und 
erhalten einen Ankunftsnachweis. Dieser berechtigt sowohl zum Aufenthalt als auch zum Bezug von staat-


lichen Leistungen wie medizinischer Versorgung, Unterbringung und Verpflegung. Anschließend werden die 


                                                
5 „REAG”: Reintegration and Emigration Programme for Asylum-Seekers in Germany. „GARP“: Government Assisted 


Repatriation Programme.  


Schutzquoten der 10 stärksten 


Herkunftsländer (1. Halbjahr 2018) 
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Asylsuchenden nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Bundesländer verteilt. Diesem liegen Wirtschafts-
kraft und Bevölkerungszahl der Bundesländer zugrunde. Der Aufenthalt ist zunächst auf einen bestimmten 


Bezirk beschränkt (Residenzpflicht). Die Asylverfahren werden durch das BAMF in sog. Ankunftszentren 
bzw. bei komplexeren Fällen in den Außenstellen des BAMF durchgeführt, die den Erstaufnahmeeinrichtun-


gen der Länder zugeordnet sind. Asylbewerber und Asylbewerberinnen sind in der Regel verpflichtet, bis 


zu sechs Monate in den sog. Erstaufnahmeeinrichtungen zu wohnen (§ 47 AsylG). Den Ländern wurde mit 
dem Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht, das am 29. Juli 2017 in Kraft getreten ist, u. a. 


die Möglichkeit gegeben, die Verpflichtung auf bis zu 24 Monate zu erhöhen. Personen aus sog. sicheren 
Herkunftsstaaten (s. 3.2) müssen in der Regel bis zum Asylbescheid bzw. bis zur Ausreise in der Erstauf-


nahmeeinrichtung bleiben. Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD für die 19. Legislaturperiode 


kündigt effizientere Asylverfahren an, die künftig in zentralen Aufnahme-, Entscheidungs- und 
Rückführungseinrichtungen (sog. Ankerzentren) durchgeführt werden sollen; im August 2018 eröffneten 


die ersten dieser Ankerzentren in Bayern.  


3.1 Arten des Schutzes, Anteil von Schutz / Ablehnung / Erledigung 
Es gibt vier verschiedene Arten des Schutzes in Deutschland:  


 Die meisten Schutzsuchenden werden als Flüchtling auf der Grundlage der Genfer Flüchtlingskon-


vention (GFK)6 von 1951 (bzw. § 3 AsylG) anerkannt.  


 Nur in einer sehr geringen Zahl der Anträge wird Asyl auf Basis des Grundgesetzes (Art. 16a GG) 


bewilligt.  


 Von zunehmender Wichtigkeit ist die Kategorie des subsidiären Schutzes (§ 4 AsylG).  


 Vergleichsweise selten wird ein Abschiebungsverbot (§ 60 Abs. 5 und 7 AufenthG) erteilt.  


 


Arten des Schutzes 


 


 
Bei subsidiärem Schutz und bei Abschiebungsverboten beträgt die Dauer der Aufenthaltserlaubnis zunächst 
nur ein Jahr, sie kann aber mehrfach verlängert werden. Eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis kann nach 


fünf Jahren erteilt werden, wenn u. a. ausreichende Sprachkenntnisse und die Sicherung des Lebensunter-


halts nachgewiesen werden können (§ 26 Abs. 4 AufenthG in Verbindung mit § 9 Abs. 2  


                                                
6 Weltweit haben 145 Staaten die GFK unterzeichnet.  
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AufenthG). Nach dem Grundgesetz oder der GFK anerkannte Flüchtlinge bekommen eine Aufenthaltser-
laubnis für drei Jahre. Dann wird geprüft, ob die Schutzgründe weiterhin bestehen (Widerrufs- bzw. Rück-


nahmeprüfung). Eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung (Niederlassungserlaubnis) kann nach fünf Jah-
ren erteilt werden. Seit 31. Juli 2016 ist diese aber an den Nachweis hinreichender Sprachkenntnisse und 


die überwiegende Sicherung des Lebensunterhalts gebunden (§ 26 Abs. 3 AufenthG). 


Am 1. August 2018 trat das "Gesetz zur Neuregelung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtig-


ten" in Kraft. Der Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte war 2015 zunächst erleichtert worden, 
indem eine Gleichstellung mit anerkannten Flüchtlingen erfolgte. Im Rahmen des Asylpakets II im März 


2016 wurde er dann für zwei Jahre ausgesetzt. Seit August 2018 kann dieser Personenkreis nun wieder 
einen Antrag auf Nachzug für Mitglieder der Kernfamilie (Ehegatten, minderjährige ledige Kinder oder Eltern 


minderjähriger Kinder) stellen. Dazu müssen humanitäre Gründe (§ 36a AufenthG) vorliegen, z. B. wenn 
die Trennung bereits lange andauert oder das Kindeswohl gefährdet ist. Aber auch die soziale und wirt-


schaftliche Integration der bereits in Deutschland lebenden Person und Integrationsaspekte beim nachzie-


henden Familienangehörigen werden berücksichtigt. Das neue Gesetz begründet allerdings ausdrücklich 
keinen Rechtsanspruch auf Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte. Bis Jahresende 2018 können 


insgesamt 5.000 Plätze vergeben werden; ab 1. Januar 2019 ist der Nachzug auf 1.000 Personen pro Monat 
kontingentiert. Ende 2017 lebten rund 192.000 Personen mit subsidiärem Schutzstatus in Deutschland, es 


ist allerdings unklar, wie viele hiervon Familiennachzug beantragen werden.  


3.2 Sichere Herkunftsstaaten 
Deutschland definiert derzeit neben den EU-Mitgliedstaaten die folgenden Länder als sichere Herkunfts-
staaten: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Ghana, Kosovo, Mazedonien, Montenegro, Senegal und Ser-


bien. Es wird davon ausgegangen, dass dort weder politische Verfolgung noch unmenschliche oder ernied-
rigende Behandlung stattfinden und somit kein Asylgrund besteht. Die Bundesregierung hat im Juli 2018 


beschlossen, Georgien, Algerien, Marokko und Tunesien als sichere Herkunftsstaaten einzustufen; ein ent-


sprechender Gesetzentwurf muss noch beraten werden. Asylsuchende aus sicheren Herkunftsstaaten kön-
nen zwar einen Asylantrag stellen, die Prüfung erfolgt aber beschleunigt. Ein beschleunigtes Verfahren 


kann auch eingeleitet werden, wenn ein Folgeantrag gestellt wird oder Bewerber oder Bewerberinnen ihrer 
Mitwirkungspflicht beim Verfahren nicht nachkommen. Dies wird z. B. angenommen, wenn die Abnahme 


von Fingerabdrücken verweigert wird oder Asylsuchende versuchen, über ihre Identität zu täuschen. 


3.3 Dublin 
Das Dublin-Verfahren soll sicherstellen, dass ein Antrag auf internationalen Schutz im gesamten Dublin-
Gebiet7 nur durch einen Staat geprüft wird, also Mehrfach-Anträge verhindern. Dadurch soll die Sekundär-


wanderung innerhalb dieser Staaten gesteuert werden. Stellt eine Person einen Asylantrag in Deutschland 
und liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass ein anderer Dublin-Staat für die Durchführung des Asylverfahrens 


zuständig ist, wird zunächst anhand der Kriterien der Dublin-III-Verordnung der zuständige Staat bestimmt. 


Ist dies nicht Deutschland, sondern ein anderer Dublin-Staat, wird an diesen ein Ersuchen um Übernahme 
gestellt um dort das Asylverfahren durchzuführen. Erfolgen dieses Ersuchen oder die spätere tatsächliche 


Überstellung an den anderen Staat nicht innerhalb in der Dublin-III-Verordnung vorgegebener Fristen, wird 
Deutschland für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig. Es muss dann eine inhaltliche Prüfung der 


Fluchtgründe vornehmen.  


Im Jahr 2017 hat Deutschland 64.267 Übernahmeersuche gestellt; in 46.873 Fällen wurde dem Ersuchen 
von dem jeweils zuständigen Staat zugestimmt. Tatsächlich überstellt wurden aber lediglich 7.102 Perso-


nen. Das sind etwa 15 Prozent. Gleichzeitig hat Deutschland im selben Jahr seinerseits 8.457 Personen 


über Dublin-Verfahren aus anderen EU- oder Dublin-Staaten übernommen.  


                                                
7 Das Dublin-Gebiet besteht aus den EU-Mitgliedstaaten, Norwegen, der Schweiz, Island und Liechtenstein. 
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4. Verfahrensdauer und anhängige Verfahren 


2017 betrug die durchschnittliche Bearbei-
tungsdauer bis zu einer behördlichen Entschei-


dung 10,7 Monate (gegenüber 7,1 Monaten im 
Vorjahr). Die Dauer der Asylverfahren ist deut-


lich gestiegen, weil vermehrt komplexe Altfälle 


entschieden werden. 


Infolge der hohen Einreisezahlen im Jahr 2015 


und aufgrund mangelnder behördlicher Kapa-


zitäten entstand ein Rückstau bei der Asylan-
tragstellung und ihrer Bearbeitung. Mittlerweile 


konnte das BAMF einen großen Teil der anhän-
gigen Verfahren abarbeiten: Ende 2017 waren 


es noch 68.245 Anträge. Allerdings hat sich in 


den letzten Jahren auch die Zahl der Asylkla-
gen vor deutschen Verwaltungsgerichten stark 


erhöht (über 370.000 anhängige Verfahren 
Ende 2017). Die Klagequoten haben sich im 


Vergleich zu 2016 verdoppelt.  


5. Ausreisepflicht und Duldung 


Abgelehnte Asylsuchende werden i. d. R. ausreisepflichtig und durch eine Abschiebungsandrohung aufge-


fordert, Deutschland zu verlassen. Findet keine selbstständige – sog. freiwillige – Ausreise statt, die für 


zahlreiche Herkunftsstaaten u. a. durch das Bund-Länder Programm „REAG“/„GARP“ und das „Starthilfe-
Plus“ Programm des Bundes finanziell gefördert werden kann, können abgelehnte Asylsuchende abgescho-


ben werden. Ein konkreter Abschiebetermin darf ihnen seit Herbst 2015 nicht mehr mitgeteilt werden – 
seit Juli 2017 auch jenen Personen nicht, die bereits länger als ein Jahr mit einer Duldung in Deutschland 


leben. Außerdem wird ein Wiedereinreiseverbot verhängt, die Länge kann variieren. Bei einem negativen 


Ausgang des Asylverfahrens ist eine Ausreise aus verschiedenen Gründen nicht immer möglich, z. B. auf-
grund der Situation im Zielland, der mangelhaften Kooperationsbereitschaft des Herkunftslands oder wegen 


fehlender Papiere. Auch können gesundheitliche Aspekte einer Abschiebung entgegenstehen: Reiseunfä-
higkeit aufgrund von Krankheit gilt seit März 2016 jedoch nur noch im Fall lebensbedrohlicher und schwer-


wiegender Erkrankung, die sich durch eine Abschiebung wesentlich verschlechtern würde, als Abschie-
bungshindernis. In diesen Fällen wird eine Duldung erteilt, bis die Gründe wegfallen, die einer Abschiebung 


entgegenstehen. Sobald keine Duldungsgründe und somit auch keine Abschiebungshindernisse mehr vor-


liegen, kann eine Abschiebung eingeleitet werden.  


Ende 2017 lebten nach Daten des Ausländerzentralregisters 166.068 Ausländer mit einer Duldung in 
Deutschland. Mit dem Gesetz zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung wurde 


im Sommer 2015 ein stichtagsunabhängiges Bleiberecht für langjährig Geduldete geschaffen. Damit kön-
nen sie bei guter Integration (mündliche Deutschkenntnisse, überwiegende Sicherung des Lebensunter-


halts, keine Straffälligkeit) nach acht Jahren eine Aufenthaltserlaubnis bekommen, Familien mit minderjäh-
rigen Kindern bereits nach sechs Jahren. Jugendliche Geduldete können i. d. R. bereits nach vier Jahren 


Schulbesuch in Deutschland ein Aufenthaltsrecht erhalten. Die Aufenthaltserlaubnis soll zudem erteilt wer-


den, wenn eine Abschiebung seit 18 Monaten ausgesetzt, eine Ausreise in absehbarer Zeit nicht möglich 


ist und die Person daran keine Schuld trägt (§ 25 Abs. 5 AufenthG). 


Dauer der Bearbeitung der Asylanträge (2017) 
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6. Leistungen 


Was Asylsuchende und Geduldete vom deutschen Staat an finanziellen Mitteln bekommen, ist im Asylbe-
werberleistungsgesetz (AsylbLG) geregelt. In der Erstaufnahmeeinrichtung wird der notwendige Bedarf 


durch die Einrichtung gestellt. Nachdem sie die Erstaufnahmeeinrichtung verlassen haben, erhalten Asyl-


suchende Mittel für Ernährung, Kleidung, Haushalt, Gesundheit und ähnliches, vorrangig als Geldleistung. 


Zusätzlich steht ihnen 


eine Leistung zu, um den 
sog. notwendigen per-


sönlichen Bedarf zu de-


cken (z. B. für Transport, 
Kommunikation, Körper-


pflege); seit Oktober 
2015 soll dies möglichst 


als Sachleistung erfolgen. 


Zusammengerechnet er-
hält eine alleinstehende 


erwachsene Person, die 
in Deutschland Asyl be-


antragt hat und nicht 
mehr in einer  


Erstaufnahmeeinrichtung 


wohnt, monatlich 354 


Euro. 


Zum Vergleich: Der Arbeitslosengeld-II-Regelsatz, der laut Bundesverfassungsgericht als Existenzminimum 


gilt, liegt seit 1. Januar 2018 bei 416 Euro. Nach Abschluss des Asylverfahrens bzw. nach 15 Monaten 
können Asylbewerber und Asylbewerberinnen den vollen Arbeitslosengeld-II-Regelsatz erhalten. Reduziert 


werden Leistungen für Personen, die ausreisepflichtig sind: Sie erhalten im Prinzip nur noch Leistungen zur 


Deckung ihres notwendigen Bedarfs. Die gleichen Leistungseinschränkungen werden vorgenommen, wenn 
Bewerber und Bewerberinnen ihren Termin zur Asylantragstellung nicht wahrnehmen, versuchen, im Ver-


fahren über ihre Identität zu täuschen, Unterlagen nicht vorlegen (sofern sie in ihrem Besitz sind), ihrer 
Mitwirkung am Verfahren auf andere Weise nicht nachkommen oder angebotene Integrationsmaßnahmen 


nicht wahrnehmen. 


Die Gesundheitsversorgung für Asylbewerber und Asylbewerberinnen ist auf akute Erkrankungen und 
Schmerzzustände beschränkt. Nicht abgedeckt sind Bedarfe von chronisch Kranken, Gehhilfen, Brillen oder 


zahnärztliche Leistungen. Asylsuchende müssen jeden Besuch einer ärztlichen Praxis vorab beantragen. Es 


liegt im Ermessen der jeweiligen Behörde, ob eine ärztlichen Behandlung notwendig ist. 


Seit Herbst 2015 gehören nicht mehr nur für anerkannte Flüchtlinge, sondern auch für Asylsuchende mit 


guter Bleibeperspektive Integrationskurse schon während des Asylverfahrens zum Leistungsspektrum. 


Diese können verpflichtend sein. Die allgemeinen Integrationskurse umfassen zurzeit 600 Stunden Sprach-
kurs sowie 100 Stunden Orientierungskurs, der Grundlagen der Rechtsordnung, Kultur, Werte und Ge-


schichte der Bundesrepublik vermitteln soll. 


Leistungen nach dem AsylbLG 
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7. Integration: Schule, Ausbildung, Studium, Arbeit 


Alle Kinder in Deutschland haben grundsätzlich das Recht, zur Schule zu gehen. Dies gilt 
auch für asylsuchende Kinder. Wann jedoch ein Schulzugang gewährt wird, ist je nach Bun-


desland unterschiedlich, wie an den Schulpflichtregelungen der Länder abzulesen ist: Diese 
variieren zwischen uneingeschränkter Schulpflicht (z. B. im Saarland), Eintritt der Schul-


pflicht erst ab der Zuweisung zu einer Kommune (z. B. in Rheinland-Pfalz) und einem zeitlich 


verzögerten Beginn der Schulpflicht etwa nach sechs Monaten (z. B. in Baden-Württem-
berg). Eine zentrale Hürde im Schulalltag ist bislang der Mangel an Lehrkräften, die für den Unterricht in 


Klassen ohne Deutschkenntnisse qualifiziert sind; aber auch bürokratische Vorschriften beeinträchtigen die 


Bildungschancen geflüchteter Kinder. 


Asylsuchende dürfen nach drei Monaten eine betriebliche Ausbildung beginnen. Ausgenom-


men hiervon sind Asylsuchende aus sicheren Herkunftsstaaten (s. 3.2). Anerkannte Flücht-
linge unterliegen hingegen keiner Einschränkung. Die Altersbeschränkung für den Beginn 


einer Ausbildung wurde im August 2016 aufgehoben. Außerdem erhalten Auszubildende, 


deren Asylantrag zwischenzeitlich abgelehnt wird, nun eine Duldung (s. 5) für die Gesamt-
dauer der Ausbildung (i. d. R. drei Jahre). Schließt an die Ausbildung eine Beschäftigung im 


Betrieb an, wird ein Aufenthaltsrecht für weitere zwei Jahre erteilt (‚3+2-Regelung‘). Erfolgt keine Über-
nahme, wird eine sechsmonatige Aufenthaltserlaubnis zur Arbeitsplatzsuche ausgesprochen. Kommt es zu 


einem Ausbildungsabbruch, wird eine Duldung für sechs Monate ausgesprochen, damit in dieser Zeit ein 


neuer Ausbildungsplatz gesucht werden kann.  


Asylsuchende und anerkannte Flüchtlinge können sich an einer Hochschule einschreiben. 


Der Aufenthaltsstatus verändert sich damit nicht. Trotz Studiermöglichkeit bestehen einige 


Hürden: Die Hochschulzugangsberechtigung bzw. Schulabschlusszeugnisse liegen oftmals 
nicht (als Originaldokument) vor, gute Deutschkenntnisse sind in der Regel erforderlich und 


etwaige ausländerrechtliche Einschränkungen machen die Rücksprache mit der Ausländer-
behörde erforderlich. Die Finanzierung des Studiums ist eine große Hürde. Hier schafft die 


neue BAföG-Regelung eine erste Erleichterung: Seit Januar 2016 ist der BaföG-Zugang für Geflüchtete nach 


spätestens 15 Monaten anstatt nach vier Jahren möglich.  


Grundsätzlich können sich Asylsuchende drei Monate nach ihrer Registrierung um einen Job 


bewerben. Voraussetzung ist, dass die zuständige Ausländerbehörde ihnen genehmigt, eine 


Beschäftigung auszuüben, und dass die Arbeitsagentur dem zustimmt. Eine Beschäftigung 
ist insbesondere solange nicht erlaubt, wie sie verpflichtet sind, in einer Erstaufnahmeein-


richtung zu wohnen. Asylsuchende aus sicheren Herkunftsstaaten, die ihren Antrag nach 
dem 31. August 2015 gestellt haben, dürfen während des gesamten Asylverfahrens keine 


Beschäftigung ausüben. Anerkannten Flüchtlingen steht der Arbeitsmarkt dagegen ohne Einschränkungen 


offen. 


Bis August 2016 wurden Flüchtlinge im Hinblick auf die Arbeitserlaubnis bundesweit 15 Monate lang nach-


rangig zu anderen Bewerberinnen und Bewerbern behandelt: Lag ein Jobangebot vor, musste im Einzelfall 


geprüft werden, ob jemand mit deutschem Pass oder mit einem Pass anderer EU-Mitgliedsstaaten für den 
Job infrage kommt. Diese Vorrangprüfung wurde für Asylsuchende und Geduldete nun für einen Zeitraum 


von drei Jahren in 133 der 156 Agenturbezirke der Bundesagentur für Arbeit ausgesetzt. 


Über die Qualifikationsstruktur der zwischen 2013 und 2016 eingereisten Flüchtlinge liegen erste Daten 
vor. Sie deuten auf eine große Heterogenität in Bezug auf Schulabschlüsse, Qualifikationen und Arbeitser-


fahrungen hin. Die Daten zeigen, dass nur ein niedriger Anteil der Flüchtlinge einen beruflichen Bildungs-
abschluss erreicht hat. Insgesamt haben 17 Prozent eine Hochschule besucht, 11 Prozent haben sie mit 


einem Abschluss verlassen. Weitere 7 Prozent haben eine betriebliche oder andere berufliche Ausbildung 


gemacht, 5 Prozent haben einen beruflichen Abschluss erworben. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass in den 
meisten Herkunftsländern der Flüchtlinge handwerkliche, technische und kaufmännische Berufe ausgeübt 







 


 
9 


werden, ohne dass eine formale Ausbildung dafür nötig ist bzw. abgeschlossen wird. Für die Arbeitsmarktin-
tegration werden in den meisten Fällen umfangreiche fachliche und sprachliche (Nach-) 


Qualifizierungsmaßnahmen notwendig sein. 


Die Beschäftigungsquote für Personen aus Kriegs- und Krisenländern lag im Mai 2018 bei 27,2 Prozent. Ein 
Großteil der Geflüchteten nimmt derzeit noch an Integrations- und Sprachkursen teil und fällt somit nicht 


in die Beschäftigungs- oder Arbeitslosenstatistik. 


Seit August 2016 gilt eine Wohnsitzauflage für anerkannte Flüchtlinge. Der Wohnsitz ist für die ersten drei 
Jahre des Aufenthalts auf das Bundesland beschränkt, in das die Schutzsuchenden nach dem Königsteiner 


Schlüssel verteilt wurden. Ausgenommen davon sind Flüchtlinge, die sich bereits in einer Ausbildung be-


finden oder sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Ob innerhalb des Bundeslandes noch ergänzende 
Auflagen (bspw. eine konkrete Wohnortzuweisung oder eine Zuzugsbeschränkung in bestimmte Kommu-


nen) gelten, liegt in der Entscheidung der Bundesländer. 


8. Gewalt gegen Asylbewerber und Asylbewerberinnen 


Zivilgesellschaftliche Initiativen dokumentieren die fremdenfeindlichen Übergriffe, die sich explizit gegen 


Asylsuchende richten. Gemeinsam mit Pro Asyl zählte die Amadeu Antonio Stiftung auf ihrem Portal „Mut 
gegen rechte Gewalt“ im Jahr 2017 1.938 Übergriffe auf Asylsuchende und ihre Unterkünfte; dabei handelt 


es sich um 25 Brandanschläge, 357 Körperverletzungen und 1.556 sonstige Angriffe (Stein-/ Böllerwürfe, 


Schüsse, rechte Schmierereien etc.). 2016 war die Zahl der Angriffe erheblich höher (3.767). 


9. Deutschland innerhalb der Europäischen Union 


Die EU arbeitet seit 1999 an einem Gemeinsamen Europäischen Asylsystem (GEAS) und an der Verbesse-


rung des gemeinsamen Rechtsrahmens. Das GEAS soll als Dach für die nationalen Schutzsysteme der 
Mitgliedstaaten im Hinblick auf die einzuhaltenden – möglichst einheitlichen – rechtlichen Standards dienen. 


Ziel der Richtlinien und Verordnungen des GEAS ist u. a., den Schutzsuchenden besseren Zugang zum 


Asylverfahren, menschenwürdige Aufnahme- und Lebensbedingungen sowie schnellere und gerechtere 
Entscheidungen zu garantieren. Bei der Umsetzung kommt es in der Praxis aber noch zu starken Unter-


schieden zwischen den Mitgliedstaaten. 


Nach geltendem EU-Recht muss Asyl i. d. R. in dem Land beantragt werden, in dem zuerst EU-Boden 
betreten wird (Dublin-System, s. 3.3). Für die EU-Außenstaaten, vor allem Griechenland und Italien, führt 


das Dublin-System zu starken Belastungen, die sich mit den steigenden Flüchtlingszahlen noch verstärkt 


haben. 


Im September 2017 endete die EU-interne Umverteilung 


von Flüchtlingen, die in Italien und Griechenland ange-
kommen waren. Insgesamt wurden etwa 31.500 Perso-


nen in anderen EU-Staaten aufgenommen, davon ca. 


9.100 in Deutschland. Im ursprünglichen Beschluss des 
Rats der Europäischen Innenminister vom September 


2015 war die Umverteilung von bis zu 160.000 Flüchtlin-
gen vorgesehen. Auf eine generelle Verteilungsquote von 


Flüchtlingen konnten sich die europäischen Staaten bis-


lang nicht einigen. 


Laut Eurostat beantragten EU-weit im ersten Quartal 2018 


insgesamt 131.000 Personen erstmalig Asyl, 25 Prozent 


weniger als im ersten Quartal des Vorjahres. 2017 wurden 


Gesamtzahl der Asylanträge in 


Deutschland und der EU 


(2017) 
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in der EU insgesamt knapp 650.000 Asylerstanträge gestellt – ein Rückgang um etwa die Hälfte im Vergleich 
zu 2016. In Deutschland waren es 2017 rund 198.300 Personen; das heißt, dass etwa ein Drittel aller 


Erstanträge in der EU in Deutschland gestellt wurde. Auf Italien entfielen im gleichen Jahr fast 20 Prozent 
aller Asylanträge, darauf folgten Frankreich und Griechenland mit 14 bzw. 9 Prozent. Die anderen 24 EU-


Staaten nahmen zusammen rund 27 Prozent der Asylanträge entgegen. Der stärkste Anstieg der Asylan-


tragszahlen zwischen 2016 und 2017 – um 96 Prozent – war in Spanien zu verzeichnen; 30.443 Personen 


suchten dort 2017 erstmalig um Schutz nach.  


Im Verhältnis zur Bevölkerung wurden die meisten Asylanträge in Griechenland gestellt (5 Anträge auf 


1.000 Einwohner), die wenigsten in der Slowakei (0.027 auf 1.000 Einwohner). In Deutschland kamen 2017 


in Deutschland rund 2 Asylanträge auf 1.000 Einwohner; 2016 waren es knapp 9.  


Insgesamt wurde im Jahr 2017 EU-weit rund 538.000 Personen Asyl (oder ein verwandter Schutzstatus) 


gewährt (hierbei handelt es sich um Entscheidungen über Asylanträge, die 2017 oder aber auch in einem 
Vorjahr gestellt worden waren). Dies ist ein Rückgang um 25 Prozent im Vergleich zu 2016. 2017 entfielen 


60 Prozent aller positiven Asylentscheide in der EU auf Deutschland.  


Die deutlich ungleiche Verteilung der Asylanträge und -entscheidungen begründet die laufenden Verhand-
lungen um eine gerechtere Verantwortungsteilung zwischen den Mitgliedstaaten und dem Europäischen 


Parlament, bei der alle Mitgliedstaaten ihren Kapazitäten gemäß einen angemessenen Beitrag bei der Auf-


nahme leisten sollen. 
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